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IDD-Umsetzung: Bürokratie auf Kosten des Beratungsangebots?

Am 23. Oktober 2017 hat das Bundes-
wirtschaftsministerium einen Entwurf für 
eine Verordnung zur Umsetzung der IDD 
vorgelegt, der noch innerhalb der Bundes-
regierung abgestimmt und dann dem 
Bundestag zur Zustimmung vorgelegt 
werden muss. 

Der Entwurf bringt die noch ausstehen-  
den Anforderungen an Versicherungsver-
mittler und konkretisiert unter anderem, 
wie die Weiterbildung in der Branche er-
folgen soll. Besonders hier sieht der Ge-
samtverband der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft e.V. (GDV), Berlin, Ände-
rungsbedarf.

Lernerfolgskontrollen nicht immer  
praktikabel 

Kritikpunkt Nummer 1 sind verpflichtende 
Lernerfolgskontrollen für jede einzelne  
Weiterbildungsmaßnahme. Diese Vorgabe 
geht nicht nur über eine Eins-zu-Eins-
Umsetzung der IDD hinaus. Sondern sie 
macht auch keine Unterschiede nach 
Lernformaten. So ist etwa eine Lerner-
folgskontrolle bei der Teilnahme an Vor-
trägen oder Konferenzen kaum möglich, 
obwohl auch diese unbestreitbar der Fort-
bildung dienen. 

Der GDV verweist auch auf einen Ent-
schließungsantrag des Bundesrats zum 
IDD-Umsetzungsgesetzes vom 7. Juli 
2017, in dem die Länderkammer aus-
drücklich darauf hingewiesen hat, dass 
bei der Konkretisierung der Weiterbil-
dungspflicht in der VersVermV auf unver-
hältnismäßige Anforderungen ver zichtet 
werden soll. Die Konkretisierung der Wei-
terbildungsanforderung in der Rechtsver-

ordnung solle mit Augenmaß erfolgen und 
unnötige bürokratische Belastungen, wie 
unverhältnismäßige formale Anforderun-
gen an Formate, Do kumen tation und 
Nachweis der Weiter bil dung, vermeiden, 
heißt es in der Entschließung.

Kritikpunkt zwei der Assekuranz ist die 
jährlich abzugebende, detaillierte und for-
malisierte Erklärung über die erfolgte Wei-
terbildung gegenüber den Industrie- und 
Handelskammern. Auch diese regelmäßi-
ge Erklärung in dem vorgesehenen Detail-
lierungsgrad  würde die Bürokratie in den 
Vermittlerbetrieben erheblich verstärken. 
So müssten etwa für einen Mitarbeiter, der 
die 15 Stunden Weiterbildung in 15 Ein-
zelstunden absolviert, 15 Lernmaßnah-
men gemeldet werden, was auch zu ho-
hem Prüfaufwand bei den IHKs führen 
würde. 

Anwesenheitsbescheinigungen beim 
E-Learning? 

Auch die inhaltlichen Anforderungen an 
die Weiterbildung sind nach Einschät- 
zung des GDV zu eng gefasst und stellen 
zu sehr die Fachkompetenz in den Vor- 
dergrund, während die kommunikati-  
ven und sozialen Kompetenzen, die für 
die Beratungskompetenz ebenfalls erfor-
derlich sind, nicht genügend Beachtung 
finden.

Wenig praxistauglich scheinen zudem die 
Vorgaben für die Planung und Organisa-
tion von Weiterbildungsmaßnahmen. So 
wird beispielsweise vorgegeben, dass die 
Teilnehmer eine schriftliche Einladung in 
Textform erhalten, was zum Beispiel bei 
selbstgesteuertem E-Learning wenig prak-

tikabel scheint. Gleiches gilt für die Be-
scheinigung der Anwesenheit. 

Weniger Beratungsangebot?

Unter dem Strich wird mit den Vorga -  
ben des Verordnungsentwurfs aus Sicht 
der Assekuranz der Fokus auf die Ver-
waltung der Weiterbildung gelegt, wäh-
rend der notwendige Spielraum für  
die zugelas senen Lernformen und -for-
mate fehlt. Dies wird vor allem deshalb 
kritisiert, weil die Branche schon ohne 
gesetzlichen Druck mit der frei willigen 
Weiterbildungsinitiative „gut beraten” in 
die Beratungsqualität investiert hat. Ein 
starres Kor sett detaillierter administrativer 
Vorgaben wird deshalb als falscher Weg 
zum richtigen Ziel bezeichnet. 

Denn durch überbordende Bürokratie sieht 
der GDV die Gefahr, dass aus Wirt- 
schaftlichkeitsgründen viele bisher in der 
Kundenberatung tätige Personen künftig 
von der Vermittlungstätigkeit ausgeschlos- 
sen werden könnten. Dann würde der  
be absichtigte Verbraucherschutz zu einer 
Reduktion des Beratungsangebots führen, 
wie es in der Wertpapierberatung teilweise 
schon zu beobachten ist. Diese Sorge der 
Assekuranz dürfte insofern nicht gänzlich 
von der Hand zu weisen sein. 

Gold-Plating bei Informationspflicht 
über Beratungsangebot

Wie es der deutsche Gesetzgeber bei der 
Umsetzung europäischer Vorgaben gerne 
tut, gibt es auch im Entwurf der Versiche-
rungsvermittlungsverordnung einige Punk-
te, die im Sinne des immer wieder kriti-
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sierten „Gold-Plating” über die europäi-
schen Vorgaben hinausgehen. 

Das betrifft zum Beispiel die verpflichten-
de Information darüber, dass eine Bera-
tung angeboten wird (§ 15 Abs. 1 Nr. 4). 
Tatsächlich muss gemäß Art. 18 lit. a) ii) 
IDD darüber informiert werden, ob eine 

Beratung angeboten wird. Weil die IDD 
auch den beratungsfreien Verkauf zulässt, 
ist diese Informationspflicht durchaus 
nachvollziehbar. Der deutsche Gesetz-
geber lässt jedoch einen Verkauf ohne 
Beratung gar nicht zu. Deshalb hat die 
genannte Regelung nicht nur keinen er-
kennbaren Mehrwert. Sondern sie trägt 

eher zur Verwirrung bei. Zudem sieht der 
GDV hier mögliche Konflikte mit dem 
Wettbewerbsrecht. Wettbewerbsrechtlich 
könnte die Information über das Bera-
tungsangebot nämlich als „unzulässige 
Werbung mit Selbstverständlichkeiten” 
bewertet werden.

Lebensversicherung: einheitliche 
Standmitteilungen 

Zu den Anforderungen, die in der EU-
Richtlinie IDD nicht angelegt sind, zählen 
darüber hinaus: 

ein vorgegebener Inhalt für die Stand-
mitteilung in der Lebensversicherung mit 
Überschussbeteiligung, 

zusätzliche Transparenzvorschriften 
und Maßnahmen für Restschuldversiche-
rungen, die den Vertrieb verbraucher-
freundlicher gestalten sowie 

die Festschreibung des Provisionsab-
gabeverbots. 

Diese Punkte scheinen verhältnismäßig 
unstrittig. Dass bei den Standmitteilungen 
eine bessere Vergleichbarkeit wünschens-
wert wäre, hat die Branche ja bereits selbst 
thematisiert. Und mit dem Festhalten am 
Provisionsabgabeverbot ist eine wichtige 
Forderung der Vertriebe erfüllt worden. 

Bei der Information über Art und Quelle der 
Vergütung weicht der Verordnungsentwurf 
des Bundesministeriums für Wirtschaft bei 
der Definition der Vergütungen von der 
IDD ab. in § 15 Abs. 1 Nr. 7 VersVermV-E 
wird der Vermittler dazu verpflichtet, dar-
über zu informieren, ob er als Vergütung 
„Zuwendungen” erhält – definiert als alle 
Geldleistungen wie Provisionen oder Ge-
bühren und alle geldwerten Vorteile. Damit 
wird ein Begriff eingeführt, der im Zusam-
menhang mit der Offenlegung der Vergü-
tung in der IDD nicht verwendet wird. Hier 
fordert der GDV sicher zu Recht einen 
Gleichlauf der Definitionen mit der IDD 
und dem VAG. 
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